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Neuer Internetauftritt der brandwacht

Anlässlich des 150-jährigen Jubilä-
ums der Feuerwehr Forchheim im 
Jahr 2015 wird durch die Feuerwehr 
erstmals ein Feuerwehrsymposium 
ausgerichtet. Ziel der Veranstaltung 
ist, interessierte Feuerwehrkamera-
den aus Nah und Fern zusammenzu-
bringen. Das Programm richtet sich 
dabei explizit nicht nur an Führungs-
dienstgrade, sondern ausdrücklich 

Feuerwehrsymposium Forchheim
auch an interessierte Mannschafts-
dienstgrade. Für das Programm 
konnten fünf namhafte Referenten 
gewonnen werden. Dennoch konnte 
der Teilnehmerbeitrag mit 79 Euro 
auf einem günstigen Niveau gehal-
ten werden. Im Teilnehmerbeitrag 
sind bereits Essen und Trinken für 
den gesamten Tag mit enthalten. 
Darüber hinaus wird parallel zum 

Feuerwehrsymposium auch eine 
große Fachausstellung rund um den 
Veranstaltungsort stattfinden, zu der 
sich bereits mehrere namhafte Fir-
men mit einem attraktiven Begleit-
programm angekündigt haben. Die 
Anmeldung zu der in dieser Form 
sicher einmaligen Veranstaltung ist 
bereits jetzt unter symposium.ffw-
forchheim.de möglich.                   o

Der bisherige Internetauftritt der 
brandwacht war stark in die Jahre 
gekommen. Die Website wurde da-
her komplett neu konzipiert. Unser 
Ziel ist es, mit dem neuen Inter-
netauftritt allen Interessierten die 
kompletten Inhalte der brandwacht 
zeitnah zum Erscheinen der Print-
ausgabe zur Verfügung zu stellen. 
Denn bislang war im Internetauf-
tritt der brandwacht nur ein Teil der 
Printausgabe enthalten. Viele der 
rund 320.000 Feuerwehrleute in 
Bayern haben daher oft lange warten 
müssen, bis sie alle Einzelheiten in 
der Papierausgabe der brandwacht 
nachlesen konnten. Mit dem neu-
en modernen Internetauftritt wollen 
wir einen deutlich rascheren Infor-
mationsfluss erreichen. Das neue 
Webangebot kann von allen mobilen 
Geräten aus ohne Einschränkungen 
gelesen werden. Die neue Homepage 
der brandwacht finden Sie ab sofort 
unter www.brandwacht.bayern.de. 
Schauen Sie gleich rein! Wir wün-
schen viel Spaß beim Stöbern!

INFOS + TERMINE

Mit der zweiundfünfzigsten Verord-
nung zur Änderung straßenverkehrs-
rechtlicher Vorschriften wurden die 
technischen Mindestanforderungen 
an Winterreifen in der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) 
und der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO) neugefasst. Die Verordnung 
trat am 1. Juni 2017 in Kraft.

Als Winterreifen gelten nur noch 
Reifen, die mit dem sogenannten 
Alpine-Symbol (Bergpiktogramm 

Neues zur Winterreifenpflicht
mit Schneeflocke) gekennzeichnet 
sind. An die Leistungsfähigkeit von 
Winterreifen werden damit erstmals 
verbindliche Anforderungen fest-
gelegt. Das »Alpine«-Symbol wird 
damit zum Qualitätssiegel für Win-
terreifen. Bei der Ausstattung von 
Fahrzeugen mit Winterreifen ist da-
bei wie folgt zu unterscheiden: Die 
Reifen von Fahrzeugen unter 3.500 
kg zulässiger Gesamtmasse müssen 
dabei an allen Achsen und die Rei-

fen von Fahrzeugen über 3.500 kg 
zulässiger Gesamtmasse müssen an 
den permanent angetriebenen Ach-
sen sowie die vorderen Lenkachsen 
über das Alpine-Symbol verfügen. 
Ausnahmen gibt es u. a. für Ein-
satzfahrzeuge der Feuerwehren und 
des Katastrophenschutz, sofern für 
diese Fahrzeuge bauartbedingt keine 
entsprechenden Winterreifen ver-
fügbar sind.

Für alle bis zum 31. Dezember 

Das Alpine-
Symbol, Quali-
tätssiegel für 
Winterreifen.
Quelle: BMVI. 


